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RS OGH 1980/9/12 9Os91/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1980

Norm

StGB §127 B1

Rechtssatz

Der Gewahrsam an einer Sache besteht nur dann nicht fort, wenn den Berechtigten der Ort, wo sie sich be3ndet, nicht

(mehr) bekannt oder auf bleibende Weise unzugänglich geworden ist, oder wenn die Sache an einem allgemein

zugänglichen, von jedermann frei benützbaren Ort, welcher der Aufsicht eines anderen nicht unterliegt,

zurückgelassen wurde. Das für den Gewahrsam wesentliche faktische Machtverhältnis bleibt aber jeweils aufrecht,

wenn für den (bisherigen) Gewahrsamsinhaber die Möglichkeit der leichten Wiedererlangung der Sache gegeben ist.
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